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Mitteilungen des Eidg. Oberkriegskommissariates

Richtpreise für die Beschaffung von Lebensmitteln und Fourage
ausserhalb der Waffenplätze

gültig für die Monate März und April 1959

Brot

Fleisch

Käse

Butter

Milch

Heu

Stroh

2 Rp. per kg Ruchbrot unter dem ortsüblichen Detailpreis beim Brotpreis von bis zu 60 Rp.

3 Rp. per kg Ruchbrot unter dem ortsüblichen Detailpreis beim Brotpreis von mehr als 60 Rp.

Gebirgszuschläge sind im Brotpreis eingerechnet. Wo besondere Gründe einen Preiszuschlag
rechtfertigen, ist nach der Rekognoszierung der Entscheid des OKK einzuholen.
Diese Brotpreisregelung gilt auch auf den Waffenplätzen bei Lieferung von Brot durch
K. Mob.-Lieferanten, die nicht Waffenplatzlieferanten sind (VR 185).

bis Fr. 4.45 per kg frisches Fleisch von inländischen Kühen der Kategorie II C (höchstens 20%
Knochen). Kanton Tessin per kg 10 Rp. Zuschlag.

a) Emmentaler- oder Greyerzerkäse, vollfett
Fr. 5.42 per kg beim Bezug in ganzen Laiben bei Mitgliedern der Schweizerischen Käse-
union AG;
Fr. 5.50 per kg bei Bezug in ganzen Laiben bei Grossisten, die nicht Mitglieder der
Schweizerischen Käseunion AG sind.

b) Tilsiterkäse
Fr. 5.09 per kg bei Bezug von 1 Laib ä ca. 4 kg
Fr. 4.99 per kg bei Bezug von 2— 5 Laiben ä ca. 4 kg
Fr. 4.94 per kg bei Bezug von 6—11 Laiben ä ca. 4 kg
Fr. 4.89 per kg bei Bezug von Mengen unter 250 kg rollenweise (1 Rolle ca. 50 kg).

In Ausnahmefällen kann für Käse im Anschnitt bis 15 Rp. per kg mehr bezahlt werden.

Kleingeschäfte sind in der Regel nicht in der Lage, den Käse zu diesen Preisen zu liefern.
Die Preise verstehen sich franko Frachtgut Empfangsstation (nur Talbahnstation), sofern die
Fracht bei Stückgut Fr. 8.— pro 100 kg nicht übersteigt. Eine diesen Betrag übersteigende
Mehrfracht fällt zu Lasten des Käufers.

Vorzugs- Milchzentri- Käsereibutter
butter fugenbutter pasteur. unpasteur.

Fr. je kg Fr. je kg Fr. je kg Fr. je kg
auf den Waffenplätzen
bei Bezügen unter 5 kg 10.45 10.— 9.30 9.10
bei Bezügen von 5 kg u. m. 10.35 9.90 9.20 9.—

ausserhalb der Waffenplätze
bei Bezügen unter 5 kg 10.60 10.15 9.45 9.25
bei Bezügen von 5 kg u. m. 10.50 10.05 9.35 9.15

Zuschlac1 für modellierte Butter 15. Rp. per kg.

Die Bezüge verstehen sich pro Soldperiode und Lieferant.

2 Rp. per Liter unter dem ortsüblichen Kleinverkaufspreis für Konsummilch.

Muss die Milch unter besonderen Kosten durch den Lieferanten von auswärts bezogen werden,
so kann ausnahmsweise für solche Lieferungen die Preisermässigung auf einen Rappen herab-
gesetzt oder, wenn der Ortspreis ohnehin bescheiden ist, der volle Kleinverkaufspreis
beansprucht werden.

per 100 kg bis Fr. 18.50 in Ballen gepresst, franko Kantonnement oder Stallung geliefert
per 100 kg bis Fr. 14.50 offen ab Stock.

per 100 kg bis Fr. 11.— in Ballen gepresst, franko Kantonnement geliefert

per 100 kg bis Fr. 7.— Inlandstroh in Garben, franko Kantonnement geliefert.

Sind Heu und Stroh zu den vorgenannten Richtpreisen nicht erhältlich, so sind diese Waren
frühzeitig beim Oberkriegskommissariat in Bern zu bestellen.

Bern, den 18. Februar 1959

Nach Redaktionsschluss erhielten wir die neue Weisung betreffend Apfelkonsum, die wir in der nächsten
Nummer veröffentlichen werden.
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